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Offentlich geforderte Weiterbildungsberatung der vhs Miinster — Bildungspramie — Bildungscheck
— Beratung zur beruflichen Entwicklung

Beratungsfolge
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11.03.2020 Ausschuss fur Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucher- Bericht
schutz und Arbeitsférderung

Bericht:

Die offentlich geférderte Weiterbildungsberatung (Bundes- bzw. Landesmittel und Europaischer Sozi-
alfond) gehort seit vielen Jahren zum festen Portfolio der vhs Minster. Die berufliche Weiterbildung
umfasst alle Aktivitaten, die der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Wissen, Fahigkeiten
und Fertigkeiten von Menschen dienen, die in der Regel ihre erste Bildungsphase abgeschlossen
haben.

Folgende Instrumente bilden das ESF-kofinanzierte Beratungsportfolio
e Bildungspramie des Bundes
e Bildungsscheck NRW (individueller Zugang) und (betrieblicher Zugang)
e Beratung zur beruflichen Entwicklung - BBE (Férderprogramm des Landes NRW)

Die vhs Miunster ist akkreditierte Beratungsstelle fur die aufgefiihrten Beratungsprogramme und be-
schéftigt ausgebildete und anerkannte Weiterbildungsberater/-innen, die tiber Kenntnisse der indivi-
duellen, arbeitsmarktbezogenen und betrieblichen Weiterbildungsbedarfe verfiigen.

Anerkannte Beratungsstellen in Minster sind dartber hinaus die Wirtschaftsférderung Minster GmbH
(nicht BBE) und das Handwerkskammerbildungszentrum (HBZ).

Bildungspramie des Bundes

Mit der Bildungspramie unterstitzt das Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) seit
2008 Erwerbstatige, die sich weiterbilden méchten, mit dem Ziel die Beteiligung an berufsbezogener
Weiterbildung zu steigern.
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Die Férderung erfolgt durch einen Pramiengutschein zur Ko-Finanzierung der Kosten von beruflicher
Weiterbildung. Die Ko-Finanzierung ist mdglich fir Weiterbildungen mit berufsspezifischen Inhalten
sowie fur Weiterbildungen, die generell die Beschaftigungsfahigkeit verbessern (etwa Grundbildung,
Sprachen, Schlusselqualifikationen etc.). Gefordert werden 50 % der Weiterbildungskosten, hdchs-
tens jedoch 500 €/Jahr und MaRnahme. Die Inanspruchnahme kann jahrlich erfolgen.

Die Beratungsstellen klaren und dokumentieren, ob die persdnlichen Voraussetzungen fur den Erhalt
eines Pramiengutscheins vorliegen und ob es sich bei der angestrebten Weiterbildung um eine beruf-
liche Weiterbildung mit dem Ziel einer beruflichen Verwertung handelt.

Die Pramienberatung beinhaltet eine nachvollziehbare Formulierung des mit der Weiterbildung ver-
folgten konkreten berufsbezogenen Zieles, die Aufklarung Gber die formalen Anforderungen an for-
derfahige Weiterbildungen und die Unterstiitzung der weiterbildungsinteressierten Personen bei der
Ermittlung geeigneter Weiterbildungsanbieter.

Wer kann eine Bildungspréamie in Anspruch nehmen?

Einen Pramiengutschein kdnnen Beschéftigte erhalten, die mindestens 15 Stunden in der Woche
erwerbstatig sind, und deren zu versteuerndes Jahreseinkommen 20.000 € bzw. 40.000 € (bei ge-
meinsam Veranlagten) nicht Ubersteigt. Darliber hinaus kénnen Personen in Mutterschutzfrist, Eltern-
zeit oder Pflegezeit die Bildungspramie beantragen.

Fir jeden ausgestellten Pramiengutschein erhalt die vhs eine Pauschale von 30 €.

Beratungssituation vhs Minster

Die Ausgabe der Bildungspramien steigt in Minster kontinuierlich (s. Anlage 1). Allein von der vhs
Munster wurden im Jahr 2019 mit 169 Bildungspramien mehr als dreimal so viele ausgegeben wie
2016 (2016 = 50; 2017 = 127; 2018 = 140). Die Empfanger/-in sind mit einem Anteil von 76,8 %
Uberwiegend weiblich. Zum Zeitpunkt der Ausgabe sind 64 % der Ratsuchenden zwischen 25 - 44
Jahre alt. Die Weiterbildungen werden Uberwiegend im Bereich des ,Gesundheits-, Veterinar- und
Sozialwesen® (34,9 %) sowie flr Beschaftigte im Bereich der ,Organisationen ohne Erwerbscharak-
ter” (6ffentlicher Dienst, eingetragene Vereine usw.) in Anspruch genommen. Weitere 16,3 % entfal-
len auf den Wirtschaftsbereich der sog. ,Unternehmensbezogenen Dienstleistungen® wie z.B. Reini-
gungs-, Sicherheits- oder Transportunternehmen aber auch héherwertige Dienstleistungen wie Archi-
tekten- und Ingenieurberatung. Die Absicht eine berufliche Weiterbildung zu beginnen ist bei den rat-
suchenden Personen aus dem Gesundheitsbereich stark mit dem Wunsch verbunden, das zusétzli-
che Wissen mit direkter Umsetzung zu verbinden (z. B. Manuelle Therapie, Osteopathie, Pflege-
dienstleitung). Bei den hdherwertigen Tatigkeitsprofilen geht es haufig um den Erhalt der qualifikatori-
schen Beschaftigungsfahigkeit vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung.

Bundesweit sind 530 Beratungsstellen in der Pramienberatung gelistet, davon 171 in Nordrhein-
Westfalen, darunter 76 Beratungsstellen bei Volkshochschulen.

Bildungsscheck NRW

Der Bildungsscheck NRW unterstutzt seit 2006 die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung von Ein-
zelpersonen und insbesondere von Beschéftigten, Berufsriickkehrenden und Selbststéndigen (indivi-
dueller Zugang) sowie kleinen und mittleren Betrieben (betrieblicher Zugang).
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Grundsatz

Aufgabe der Beratungsstellen sind die Weiterbildungsberatungen von Unternehmen und Einzelperso-
nen sowie die Erstellung von fachlichen Stellungnahmen lber die geplanten Weiterbildungen. Bei
einer positiven fachlichen Stellungnahme kénnen die Beratungsstellen entsprechende Bildungs-
schecks ausstellen. Gefordert werden 50 % der reinen Weiterbildungskosten, hdchstens jedoch 500
€/ Jahr und MalRnahme. Die Inanspruchnahme kann jahrlich erfolgen.

Wer kann einen Bildungsscheck erhalten?

Die Forderung der beruflichen Weiterbildung soll insbesondere der Kompetenzentwicklung von Be-
schéftigten in Unternehmen, Berufsrickkehrenden und Selbststandigen dienen. Die Beratung und die
fachliche Stellungnahme erfolgt im Hinblick auf die berufliche Weiterbildung von Beschéftigten in Un-
ternehmen mit Sitz oder Arbeitsstatten in NRW (betrieblicher Zugang) und von Einzelpersonen mit
Wohnsitz in NRW (individueller Zugang).

Einzelpersonen (Individueller Zugang)

Der individuelle Zugang richtet sich an Einzelpersonen und hier insbesondere an Beschéftigte, Be-
rufsriickkehrende und Selbststandige mit Bedarf an beruflicher Weiterbildung. Das zu versteuernde
Jahreseinkommen muss Uber 20.000 € und darf héchstens 40.000 € betragen (bzw. Gber 40.000 €
und maximal 80.000 € bei gemeinsamer Veranlagung). Fir jeden ausgestellten Bildungsscheck im
individuellen Zugang erhalt die vhs eine Pauschale von 40 €.

Unternehmen (Betrieblicher Zuganq)

Im betrieblichen Zugang richtet sich der Bildungsscheck an Unternehmen mit mindestens einem und
weniger als 250 Mitarbeiter/-innen mit Sitz und/oder Arbeitsstatte in NRW. Unternehmen kdnnen in-
nerhalb eines Kalenderjahres bis zu zehn Bildungsschecks erhalten. Fir jeden ausgestellten Bil-
dungsscheck im betrieblichen Zugang erhalt die vhs eine Pauschale von 70 €.

Beratungssituation vhs Muinster

Die Ausgabe der Bildungsschecks stieg bei der vhs kontinuierlich an. Im Jahr 2019 konnten 274 Be-
ratungsschecks ausgegeben werden (2016 = 96; 2017 = 101; 2018 = 211). Der Anteil der individuel-
len Bildungsschecks betrug 53 %, der Anteil der ausgegebenen betrieblichen Bildungsschecks betrug
47 %. Nach vorliegender Evaluation sind die Empféanger tberwiegend weiblich (73 %). Die Weiterbil-
dungen werden lberwiegend im Bereich der Sozial- und Gesundheitsberufe (49 %), der berufstiber-
greifenden Themen (18 %) sowie im kaufm. Bereich (10 %) angestrebt. Motivation fur die Weiterbil-
dung sind wie auch bei der Bildungspramie i.d.R. eine Verbesserung der beruflichen Situation (insbe-
sondere finanzielle) oder der Erhalt der qualifikatorischen Beschéaftigungsfahigkeit.

In Minster sind die vhs Munster, die Wirtschaftsforderung Minster GmbH und das Handwerkskam-
merbildungszentrum (HBZ) als Beratungsstellen anerkannt. Landesweit gibt es ein flachendeckendes
Netz von 225 Beratungsstellen. Von den 133 Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen beteiligen
sich 88 an der Umsetzung. Dies entspricht einem Anteil von 66 %.
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Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE)

Die Beratung zur beruflichen Entwicklung (BBE) wird auf der Grundlage des Eckpunktepapiers, vom
Ministerium Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW durchgefiihrt. Die BBE ist fir Ratsuchende kosten-
los und kann pro Beratungsfall bis zu neun Stunden umfassen.

Die Zielgruppe

Die Zielgruppe der Beratung sind Birgerinnen und Birger, die in Nordrhein-Westfalen leben und/
oder arbeiten. Dazu zahlen insbesondere Personen in beruflichen Veranderungsprozessen, Berufs-
rickkehrende sowie Personen mit im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen. Die BBE wird im
Eckpunktepapier als ,|6sungsorientierte Kurzberatung“ charakterisiert, die an den Ressourcen, der
Biografie und den Kompetenzen der Ratsuchenden ausgerichtet und prozessorientiert ist.

Inhalte der BBE Beratung

Die Inhalte der Beratung umfassen die Klarung des Anliegens, die Erdrterung der berufsbiografischen
Situation, die Auftragsklarung mit der Vereinbarung von Beratungszielen sowie die Feststellung und
Reflexion der Kompetenzen und Ressourcen der Ratsuchenden. Die Herausarbeitung relevanter Zie-
le, Werte und Motive der Ratsuchenden und die Erdrterung von Entwicklungsmdéglichkeiten stehen im
Fokus der Beratung. Im Weiteren sind die Erarbeitung von Schritten zur Zielerreichung sowie die Re-
flexion des Beratungsprozesses wichtige Meilensteine. Darliber hinaus gehort zur BBE eine Erstbera-
tung zum gesetzlichen Anerkennungsverfahren zu im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen.

Zur weiteren Unterstitzung wendet die vhs Minster bei Bedarf den TalentKompass NRW oder den
ProfilPASS (DIE, Deutsches Institut fir Erwachsenenbildung) als Kompetenzbilanzierungsverfahren

an.

Beratungssituation vhs Munster

Von Juli 2017 bis Dezember 2019 beriet die vhs Munster insgesamt 235 Personen (s. Anlage 2). Mit
einem Anteil von 74 % waren die ratsuchenden Personen tberwiegend weiblich und der durchschnitt-
liche Beratungsstundeneinsatz pro Ratsuchendem betragt ca. 3,6 Stunden. Das Land NRW evaluiert
das Programm und erstellt ein landesweites Monitoring.

Die BBE-Beratung wird seit 2016/2017 von zwei hauptamtlichen padagogischen Mitarbeiter/-in (HPM)
der vhs Munster abgedeckt, sowie Uber eine akkreditierte Honorarkraft um die Beratungsnachfrage zu
sichern.

Nach den Zahlen der G.I.B. NRW (Gesellschaft fur innovative Beschéaftigungsforderung mbH) sind

80 % der Berater/-innen beim Beratungstrager in einem Angestelltenverhaltnis téatig, lediglich 17 %
der Berater/-innen arbeiten auf Honorarbasis. Pro Beratungsstunde erhdlt die vhs eine Pauschale von
55 € (seit 2018 minutengenaue Abrechnung).

Resiumee:

Die ESF-kofinanzierte Weiterbildungsberatung der vhs Miinster ist gut etabliert. Sie zeichnet sich
durch einen hohen Empfehlungsgrad und wiederkehrende Inanspruchnahme aus. Durch die Bera-
tungsleistungen werden jahrlich ca. 32.000 € eingenommen. Die Beratung erfolgt durch die beiden
akkreditierten hauptamtlichen péadagogischen Krafte, die vom Land tber das Weiterbildungsgesetz
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gefordert werden und vorrangig den Weiterbildungsauftrag des Landes erfilllen missen. Die zuneh-
mende Nachfrage (s. Anlage 2) nach den Foérderinstrumenten kann so auf Dauer nicht gewahrleistet
werden, sodass fur die Bedienung der Nachfrage erganzende Ressourcen erforderlich sind.

i.V.

gez.

Thomas Paal
Stadtdirektor
Anlagen:

Anlage 1: Bildungspramie
Anlage 2: ESF-geforderte Weiterbildungsberatung

V/0153/2020



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Anlage
	FLD_SIDAT

